
-J- Nachdem die Eigentümer der Liegenschaft Rössligasse 19, des- nach-denfrü- 
|

heren Besitze.o g"naoät"o Schweizer-H'auses, im November 19E7 ein Abbruchee- 
|

r".n fü. die Liefenschaft eingereicht hatten, entstand im Dorf'eine Entrüstung in 
I

w-eiten fevOteringskreisen. 
-Dies veranlasste Peter A. Vogt (SP)' für_die Deze=- 

|

uer-sitzung des Ein'wohnerrates eine Interpellation einzureichen und den G..3.li: 
I

ä.oi 
"o^T."g"n, 

wie er sich zu diesem Abbruchgesuch' stelle und ob er nicht der I

Interpellation-Beantwortung im Einwohnerrat

Zu Beginn der Sitzung erklärte der In-
terpellant Peter A. Voet (SP), dass-er sei-

ne interpellation im Text ausführlich be-
sründet habe und eine zusätdiche münd-
iiche Begrtindung nicht nötig sei.

Antwort des Gemeinderates

Darauf beantwortete Gemeinderat
,Martin Christ, Ressortchef Hochbau,
die Interpellation im Namen des Ge-

meinderates wie folgt:
Im Kantonsblatt vom 25. November

1987 wurde das Abbruchgesuch für die

Liegenschaft Rössligasse 19 in Riehen
pub-liziert. Dies hat begreiflicherweise zu

äinem Entrüstungssturm in weiten Be-

völkerungskreisen geführt. Die Diskus-
sion um äie Schutzwürdigkeit der Lie:
genschaft dauert schon Jahre. Dazu zu-

nächst einige Daten:
2. I 2. 77 :-Anttag des Denkmalrates auf

Unterschutzstellung
29.10.81: Der Bericht der ein Jahr vor-

her vom Weiteren Gemeinderat einge-

setzten Kommission (Bachmann) zur Be-

Lanatung der Vorlage Ideenwettbewerb
Gattettgätte wurde im Weiteren Ge-

meindeiat diskutiert. Die Kommission
war zum Schluss gekommen, das Bau-

ernhaus Rössligasse f9 könne abgerissen

werden" denn-es bestand die Auffas-'
sung, dadurch \önne ein direkler Zu-
n*ä'nom Webergässchen zum Sarasin-

iarf seschaffen werden. Der Weitere
'Gemei*nderat hat damals zwar keinen

Beschluss gefasst, der Auffassung der

Kommission Bachmann wurde aber nur
vereinzelt widersProchen.

1984: Hatdänderung der Liegen-

schaft
/986.' Aufnahme der Liegenschaft

Röislieasse 20 ins Denkmalverzei'ehnis
auf Aitrag des Gemeinderates. Aus-
schreöring:.des Ideenwettbewerbes Gar-
tengasse.'-J)abei wurde bewusst den

Weltbewerbsteilnehmern freigestellt,
die von Denkmalrat und Denkmalpflege
als schutZwürdig erachteten Häuser, wo-
zu auch das Bauernhaus RöeshgassÖ 19

Gemeinderat für Aufnahme des

Schw erzer-Ilauses ins Delrkmal-Yerzeichnis
Meinung sei, dass das Schweizer-Haus erhalten werden sollte. In der Dezember-Sil'

;ü;; k;il;'7,*it, o- die Interpellation zu brantworten. In der Januar-sitzung

"od 
rct"t"o Mittwochabend erfoigte nun die Beantwortung durch Gemeinderat

fVf""tio ön.iti. Der Gemeinderat islder Ansicht, dass das Haus stehen bleiben und

ins Denkmal-Yerzeichnis, aufgenonmen werden sollte. Weiterer Bericht über die
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ER-sitzung auf Seite 3.

Dos Schweizerhaus (Bildmitte hinten) bildet im Do rfk e rn einen mar konten Abschluss des Webergässchens. Es soll nach An-

sicht des Gemeinderates unter Denkmakchutz gestellt werden. Archivbild

gehört, bei ihrer Planung entsprechend
zu berücksichtigen oder auch nicht.

20. 3.87: Sämtliche sieben prtimierten
W€{tbegleüslsilrehlner lassendas t-Iaus
Rössligasse 19 <stehcn>>-

tm iuti 1987 war rechtliches Ende der
Planungszone, in welcher die Liegen-
schaft Jteht. Zu Recht stellten also die
Eigentümer ein Abbruchgesuch, um eine

Entscheidung zu erzwingen.
10.12.87: Erneuerung des Unter-

-schurzstellungsantrages dilich den.
Denkmalrat, am 18.12.87 dem Vorste-
her des ErziehungsdePartementes
schdftlich mitgeteilt.
' 29-12.87: bittet der Vorsteher de.s {r-
ziehungsdepartementes den Gemeinde-
rat um seine Steäungnahme.

Der Gemeinderat wollte mit der end-
gültigen Stellungnahme zur Frage der
Ünteischutzstellung das Resultat der
zweiten Wettbewerbsstufe abwarten,
welches im Mai vorliegen sollte. Wegen
der Anfrage des Erziehungsdepartemen-
tes und dem Vorliegen des Abbruchgesu-,
ches hat er seinen Entschluss nun am

20.1.88 gefasst: nach eingehender Dis-
kussion befürwortet er die Aufnahme
der Liegenschaft Rössligasse 19 ohne
Nebengebaude ins Denkmalverzeichnis.
'Folgende Überlegungen führten dazu:
o bas Schweizerhaus ist unbestritten
eines der letzten rnarkanten Bauernhäu-
ser am Rande des Dorfkerns.
o DieGemeinde hat schon beträchtliche
Mittel zur Erhaltung von schutzwürdi-
gen und geschützten Liegenschaften ein-
gesetzt und wird sie weiterhin einsetzen.
Ein Abgehen von dieser Einstellung.wür-
de in weiten Kreisen der Bevölkerung
nicht begriffen.
a Das Haus Rössligasse 20 ist im Denk-
malverzeichnis, wodurch das gegenüber-

liegende Haus Nr. 19 bereits einen indi-
rekten Schutz geniesst.
o Die drei zur Weiterbearbi'it'ung ihrer
Proj ektvorschläge eingeladenen erstprä-
rnierten Teilnehmer am Ideenwettbe-
werb Gartengasse sehen mit der Erhal'
tung von Rössligasse 19 zum Teil sehr
reizvolle Lösungen vor, welche überzeu-
gend wirken.

Nun zu den einzelnen Fragen des In-
terpellanten:

1. Ist der Gemeinderat ebenfalls der
Meinung, dass das Bauerngehöft für
Dorfbild und die Siedlungsstruktur von
Riehen von grosser Bedeutung ist und
deshalb zu erhalten sei?

Diese ist mit dem vorher Gesagten be-
reits positiv beantwortet.

2. Ist der Gemeinderat bereit, sich für
die Erhaltung dieses Bauernhauses ein-
zusctzen?

Auch diese Frage ist beantwortet, indem
der Gemeinderat dem Vorsteher des Er-
ziehungsdepartementes die Aufnahme
ins Denkmdverzeichnis empfohlen hat.

3. Welche Massnahmen sind geeignet

zur Rettung des Hauses und welche
Massnahmen gedenkt der Gemeindenit
izu ergreifen, um den Abbruch zu verhin'
dern?

Falls der Regierungsrat auf Antrag des

Erziehungsdepartementes die Aufnah-
me ins Dinkmalverzeichnis beschliesst,
was aufgrund der positiven Stellungnah-
me des 

-Gemeinderates zum Gesuch des

Denkmalrates äusserst wahrscheinlich
ist, ist das Haus gerettet. Sollte sich die

Beschlussfassung des Regierungsrates
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verzögern, kaän deiVöriTeher däs Erzie-
hungsdepartementes eine vorsorgliche
Verftigung für ein Jahr erlassen, was der
Gemeinderat, der um seine Stellungnah-
me ersucht werden muss, beftlrworten
würde.

4. lYelche Möglichkeiten hat der Ge-
meinderat, Einfluss darauf zu nehmen,
dass dss Haus nicht verlottert, dass nicht
weitere, geschichtlich wertvolle Teile
heransgenonmen oder bescbädigt wer-
den?

Nach $ l7 des besetzes über den Denk-
malschutz sowie nach $ 186 des Hoch-
bautengesetzes ist die Liegänschaft in ge-
hörigem Zustand zu erhalten.

5. Bein Kauf der Liegenschafl im Jahre
19E4 war den jetzigen Besitzern völlig
klar, dass ein Unterschutzstellungsan-
lrag vorhanden war und dass die Gebäu-
de ander Rössligasse 19 für das Biehener
Dorfbild von tusserordentlicher Bedeu-
tung sind, so dass ihr Abbruch nicht in'Frage kommen kann. Falls die Gemein-
de das Haus kaufen würde, ist der Ge-
fmeinderat bereit, alle ihm zur Yerfügung
lslehenden rechtlichen Mittel einzuset-
'zen, um einen Spekulationsgewinn des

ietzigen Besitzers auszuschliessen und
sich dafür einzusetzen, dass die Liegen-
schaft zu einem handelsüblichen ange-
mess€nen Preis gekault werden kann?

Natürlich haben die jetzigen Eigentümer
der Liegenschaft diese 1984 nicht in Un-
kenntnis von Planungszone und Unter-
schutzstellungsantrag gekauft. Sollte
der Regierungsrat die Liegenschaft in
das Denkmalverzeichnis aufnehmen,
was zu erwarten ist, dann sind folgende
Entwicklungen denkbar:

Zunächst hat der Eigentümer die
Möglichkeit, gegen den Eintragungsbe-

schluss Rechtsmittel einzülegen. Ver-
zichtet er darauf oder unterliegt er im ge-
richtlichen Verfahren, danri hat er sich
iiber eine allfällige Minderwertsentschä-
digung infolge materieller Enteignung
mit dem Regierungsrat zu verständigen,
sofern er es nicht vorzieht, das Haus zu
renovieren und dafür kantonale und
kommunale Subventionen in Anspruch
zu nehmen. Kommt eine Verständigung
nicht zustande, dann greift das Verfah-
ren gemäss Enteignungsgesetz Platz.
Aus dieser Darlegung ist ersichtlich, Aass
die Realisierung von Spekulationsgewin-
nen zu Lasten deröffentlichen Hand von
vornherein ausgeschlossen ist. Natürlich
ist es nicht verboten, dass sich die Partei-
en gütlich einigen. Im vorliegenden Fall
ist voraussehbar, dass der Regierungsrat
'seine Enteignungsbefugnis und damit
auch die finanzielle Verantwortung an
die Gemeinde delegieren wird. Sollte ei-
ne derartige Entwicklung tatsächlich
Platz greifen, würde der Gemeinderat
änstreben, den Verhandlungsweg zu be-
schreiten und ein gerichtliches Verfah-
ren wenn möglich zu vermeiden. So oder
so hat der Gemeinderat im Sinn, nach
Vorliegen des Resultates der zweiten
Stufe Ideenwettbewerb Gartengasse mit
den Eigentiimern in Kontakt zu treten.

Nach Auffassung des Gemeinderates
ist durch das eingereichte Abbruchbe-
gehren eine öffentliche Diskussion neu
entbrannt, welche ftir die Meinungsfin-
dung der kantonalen und. kommunalen
Behörden als nicht unbedeutend einzu-
stufen ist. Der Einwohnerrat wird sich
auch zu einer noch laufenden Petition
äussern mtissen. Vor allem aber wird er
Kredite zu sprechen haben für die weite-
re Planung im Gebiet Gartengasse, die
auch das.Haus Rössligasse 19 miteinbe-
,ziehen werden


